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Wir Bürger wollen mitbestimmen! 

 
RAT der STADT GÜTERSLOH  

c/o Frau Bürgermeisterin Maria Unger 
Berliner Str. 70 – Rathaus – 33330 Gütersloh 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin – 
 
gem. des rechtsgrundsätzlichem Urteil des 15. Senats des OVG NRW vom 30. März 2004 
(Az 15 A 2360/02) können in Nordrhein-Westfalen einzelne Ratsmitglieder die keiner Frak-
tion angehören, durch entsprechenden Ratsbeschluss das Recht erhalten, Vorschläge für 
die Tagesordnung einer Ratssitzung einzureichen (Initiativrecht). 
 
In meiner Funktion als Ratsherr im Rat der Stadt Gütersloh beantrage ich in der Ratssit-
zung vom 31. Oktober 2008: 
 
Der Rat der Stadt Gütersloh beschließt: 
 

• § 3  Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Rates wird wie folgt gefasst: 
 

• „Sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihr in schriftlicher Form spätes-
tens am 9. Tag vor dem Sitzungstag (Samstage, Sonn- und Feiertage sowie 
der Sitzungstag nicht mitgerechnet) von mindestens einem Fünftel der 
Ratsmitglieder, einer Fraktion oder einem fraktionslosen Ratsmitglied vor-
gelegt werden“. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Norbert Morkes 
 
Ratsherr der  
BfGT Bürger für Gütersloh e. V.     
 
Gütersloh, 09. Oktober 2008 
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